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1. Einleitung 

Mit dieser Weisung werden Erläuterungen und Hinweise gegeben, wie allgemein eine größere 
Anzahl von Fällen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) 
oder entsprechender Fiktionsbescheinigung hinsichtlich der Leistungen nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB II) schnell und effektiv unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben bear-
beitet werden kann. Soweit erforderlich, wird hierbei auf Besonderheiten bei Anträgen von Per-
sonen eingegangen, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 AufenthG beantragt ha-
ben und denen eine entsprechende Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 5 i. V. m. Absatz 3 
oder Absatz 4 AufenthG ausgestellt worden ist. Die Bearbeitung erfolgt unter Berücksichtigung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit allen anderen Antragstellerinnen und Antragstel-
lern. Die weiteren Fachlichen Weisungen SGB II (FW) sind grundsätzlich anwendbar. Die mögli-
chen bzw. erforderlichen Konkretisierungen im Hinblick auf die besondere Lebenssituation der 
ausländischen Antragstellerinnen und Antragsteller werden nachfolgend beschrieben. 

Die Ausführungen in dieser Weisung dienen der Vereinfachung im Antrags- und Bearbeitungs-
prozess und beachten den vorgenannten Grundsatz. Sie sollen die gemeinsamen Einrichtun-
gen (gE) bei der Bewältigung des erwarteten, hohen Aufkommens an Anträgen nach dem 
SGB II unterstützen. Dabei ist die Bearbeitung der Leistungsanträge von Geflüchteten und 
Schutzbedürftigen aufgrund ihrer noch unbekannten Zahl und ihrer Verteilung auf die gE – ab-
gesehen von den Sprachbarrieren – vorrangig ein quantitatives Problem. Das erforderliche 
rechtliche Wissen zur Bearbeitung der Leistungsanträge ist in den gE vorhanden. 

Der Fokus dieser Weisung liegt somit im Bereich der passiven Leistungen. Ungeachtet dessen 
gilt es, auch im Bereich der aktiven Leistungen ein reibungsloses Verfahren sicherzustellen. 
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2. Zeitlicher Geltungsbereich  

Mit der Verkündung des Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzah-
lung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsge-
setzes und weiterer Gesetze im BGBl, Jahrgang 2022, Teil I, Nr. 17. Ausgegeben am 
27.05.2022, S. 760 ff.). Ende Mai ist grundsätzlich damit zu rechnen, dass Leistungsberechtigte 
ab 01.06.2022 aus der Zuständigkeit der AsylbLG-Behörden zu den Jobcentern wechseln. Hier-
bei sind die nachfolgenden Besonderheiten zu beachten, insbesondere, dass erst mit einer Fik-
tionsbescheinigung oder einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG ein Leistungsanspruch 
nach dem SGB II begründet werden kann. 

Sofern die Personen vor dem 01.06.2022 eine Fiktionsbescheinigung erhalten haben oder eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG erteilt wurde, muss für den Rechtskreiswechsel ent-
weder die Speicherung der Daten im Ausländerzentralregister, AZR (§ 3 AZR-Gesetz) oder eine 
erkennungsdienstliche Behandlung erfolgt sein. Dies kann bei Vorlage einer Fiktionsbescheini-
gung oder eines Aufenthaltstitels ohne nähere Prüfung von den gE unterstellt werden (vgl. 
Punkt 3 Betroffener Personenkreis). 

Wenn die Personen eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG oder eine entsprechende 
Fiktionsbescheinigung ab dem 01.06.2022 erhalten haben, muss für Personen ab 14 Jahren 
eine erkennungsdienstliche Behandlung erfolgt sein, da eine solche ab dem 01.06.2022 Vo-
raussetzung für die Ausstellung der genannten Dokumente ist. Dies kann ohne nähere Prüfung 
von den gE unterstellt werden. (vgl. Kapitel 3 Betroffener Personenkreis). Bei einem Vorbezug 
von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erfolgt der Übergang erst im 
Folgemonat nach Erteilung einer der vorgenannten Bescheinigungen und Erfüllung der weiteren 
Voraussetzungen. 

3. Betroffener Personenkreis  

Voraussetzung für den Bezug von SGB II-Leistungen durch erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG beantragt haben, ist 

• eine Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 3 oder Absatz 4 in Verbindung mit Ab-
satz 5 AufenthG oder eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 AufenthG und  

• eine erkennungsdienstliche Behandlung oder mindestens die Speicherung der Daten im 
Ausländerzentralregister, AZR (je nach Ausstellungsdatum, siehe unter 2.). 

Sofern Kinder unter 15 Jahren über keine eigene Fiktionsbescheinigung oder Aufenthaltserlaub-
nis verfügen, aber mit ihren Eltern oder einem Elternteil in Bedarfsgemeinschaft leben, haben 
sie nach § 7 Absatz 2 SGB II einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II. 

Die Speicherung der Daten nach § 3 Absatz 1 AZR-Gesetz (AZRG) kann bei Vorlage einer Fik-
tionsbescheinigung oder einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG, die vor dem 
01.06.2022 ausgestellt wurden, von den gE ohne nähere Prüfung unterstellt werden, da die 
Ausländerbehörden dazu verpflichtet sind, Daten an die Registerbehörde zu übermitteln 
(§ 2 Absatz 2 Nr. 3 i. V. m. § 6 Absatz 2 AZRG). 

Eine erkennungsdienstliche Behandlung kann bei Vorlage einer Fiktionsbescheinigung oder ei-
ner Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 AufenthG, die ab dem 01.06.2022 ausgestellt wur-
den, von den gE ohne nähere Prüfung unterstellt werden, weil beide Dokumente nur nach einer 
erkennungsdienstlichen Behandlung ausgestellt werden dürfen (§ 49 Absatz 4a AufenthG). 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl122s0760.pdf%27%5D__1653636655044
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl122s0760.pdf%27%5D__1653636655044
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§ 7 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1, 2 und Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 SGB II (Dreimonatsregelung, fehlendes 
Freizügigkeits- und Aufenthaltsrecht und gewöhnlicher Aufenthalt) und § 8 Absatz 2 SGB II (Be-
schäftigung von Ausländerinnen und Ausländern) finden in Fällen mit Fiktionsbescheinigung 
keine Anwendung. In Fällen mit Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG ist vom Bestehen eines ge-
wöhnlichen Aufenthalts nach § 30 Absatz 3 Satz 2 SGB I auszugehen, da anzunehmen ist, 
dass der Aufenthalt in Deutschland im Sinne dieser Vorschrift nicht nur vorübergehend ist. In 
Hinblick auf § 7 Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 SGB II wird wegen des Ausschlusses aufgrund Bezuges 
von Asylbewerberleistungen auf die Ausführungen zum Bewilligungsbeginn (Kapitel 5.2) verwie-
sen. 

Wird einer leistungsberechtigten Person durch die Ausländerbehörde keine Fiktionsbescheini-
gung mehr ausgestellt, weil über die Titelerteilung bereits entschieden und der Druck der Auf-
enthaltserlaubnis bereits bei der Bundesdruckerei in Auftrag gegeben wurde, besteht gleichfalls 
ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II. Die Jobcenter fordern in diesem Fall von der 
leistungsberechtigten Person beziehungsweise der Ausländerbehörde einen geeigneten Nach-
weis an. 

Fiktionsbescheinigung 

Die Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 3 oder Absatz 4 i. V. m. Absatz 5 AufenthG und 
die Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG werden von der örtlichen Ausländerbehörde im 
Wesentlichen ausgestellt für: 

• ukrainische Staatsangehörige, die vor dem 24.02.2022 ihren Aufenthalt in der Ukraine 
hatten,  

• Staatenlose und Staatsangehörige anderer Drittländer als der Ukraine, die vor dem 
24.02.2022 in der Ukraine internationalen Schutz oder einen gleichwertigen nationalen 
Schutz genossen haben, und  

• Familienangehörige der unter den ersten beiden Punkten genannten Personen, d. h. 
Ehegatten, unverheiratete Lebenspartner, minderjährige ledige Kinder und enge Ver-
wandte (unter weiteren Voraussetzungen), auch wenn sie nicht ukrainische Staatsange-
hörige sind.  
 

Gleiches trifft auf Personen zu, die sich bereits zuvor in der Bundesrepublik Deutschland aufge-
halten haben, nunmehr nicht mehr in die Ukraine zurückkehren können und zunächst über eine 
andere als die in § 24 Absatz 1 AufenthG normierte Aufenthaltserlaubnis verfügt haben und nun 
eine Fiktionsbescheinigung oder eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG besitzen. 

Dies bedeutet nicht, dass der Kreis der Berechtigten, die einen Titel nach § 24 AufenthG erhal-
ten können, auf die zuvor genannten Personen beschränkt ist. Folgende Personen können 
ebenfalls die Voraussetzungen zur Erteilung eines Titels nach § 24 AufenthG erfüllen: 

- Staatenlose und andere Drittstaatsangehörige mit Aufenthalt in der Ukraine vor dem 

24.02.2022 auf Grundlage eines unbefristeten Aufenthaltstitels, sofern diese nicht in der 

Lage sind, sicher und dauerhaft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückzu-

kehren (dies ist jedenfalls bei Personen der Fall, denen eine Duldung zu erteilen wäre), 

sowie ihre Familienangehörigen, d. h. Ehegatten, unverheiratete Lebenspartner, minder-

jährige ledige Kinder und enge Verwandte (unter weiteren Voraussetzungen), auch 

wenn sie nicht ukrainische Staatsangehörige sind. 

Nicht-ukrainischen Drittstaatsangehörigen (nicht: Staatenlose), die sich am 24.02.2022 nach-
weislich rechtmäßig und nicht nur zu einem vorübergehenden Kurzaufenthalt in der Ukraine 

https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/InformationenEinreiseUkraine/_documents/ukraine-faq-de.html
https://www.bamf.de/DE/Themen/AsylFluechtlingsschutz/ResettlementRelocation/InformationenEinreiseUkraine/_documents/ukraine-faq-de.html
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aufgehalten haben (z. B. Touristen, Geschäftsreisende, Besucher) und nicht sicher und dauer-
haft in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückkehren können. Näheres zum Perso-
nenkreis ist dem Länderschreiben des Bundesministeriums des Innern und für Heimat zu ent-
nehmen: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/uk-
raine/beschluss-4-maerz-2022-ukraine.html  

Eine Fiktionsbescheinigung erhalten auch Personen, die ggfs. im weiteren Verfahren keine Auf-
enthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG erhalten werden. Sofern sie eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 24 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes beantragt haben und ihnen eine entsprechende 
Fiktionsbescheinigung ausgestellt wurde, sind sie dennoch zunächst aufgrund der Fiktionsbe-
scheinigung – bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen – leistungsberechtigt. 
 
Form der Fiktionsbescheinigung 

Die Form der Fiktionsbescheinigung ist gemäß § 58 Nummer 3 Aufenthaltsverordnung in An-
lage D3 der Aufenthaltsverordnung festgelegt. Für Fälle ab 01.06.2022 besteht ein Leistungsan-
spruch nur dann, wenn die Fiktionsbescheinigung in der vorgesehenen Form vorgelegt wird (so-
weit auf sie nicht ausnahmsweise verzichtet werden kann – vgl. oben). Die Bundesregierung 
steht in einem engen Austausch mit dem Hersteller, um ausreichende Vordrucke auf Nachfrage 
der zuständigen Ausländerbehörden zur Verfügung zu stellen. 

Ersatzbescheinigungen, die die Ausländerbehörde bis zum 31.05.2022 ausgestellt hat, dür-
fen bis zum 31.10.2022 anerkannt werden. Dabei soll die Ersatzbescheinigung grundsätzlich 
die Informationen des gesetzlich vorgesehenen Vordrucks der Fiktionsbescheinigung enthalten. 
Sie muss die Beantragung der Aufenthaltserlaubnis bescheinigen. Anlaufbescheinigungen, Ver-
teilbescheinigungen mit FREE oder Ankunftsnachweise genügen diesem Erfordernis nicht. Zu-
dem ist bei Vorlage einer Ersatzbescheinigung durch die gE die Speicherung im AZR zu prüfen 
(entweder durch Datenabruf oder durch Abstimmung mit der Ausländerbehörde). Das Ergebnis 
der Prüfung ist zu dokumentieren. 

Sofern die Gültigkeit der Fiktionsbescheinigung befristet ist, können Leistungen dennoch bewil-
ligt werden. Die weitere Gültigkeit der Fiktionsbescheinigung, deren zweimalige Verlängerung 
möglich ist, ist zwingend nachzuhalten, entweder durch Verkürzung des Bewilligungszeitraums 
oder durch eine entsprechende Nachfrage bei den Leistungsberechtigten oder der Ausländer-
behörde während des laufenden Bewilligungszeitraums. Denkbar ist auch eine weitere AZR-Ab-
frage dazu, ob zwischenzeitlich über die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis entschieden worden 
ist. 

AZR-Abfrage 

Zur Durchführung einer AZR-Abfrage unter Nutzung des Kerndatensystems (KDS) ist mindes-
tens das Verfahrensrecht „AKDS-Asylbewerber-lesen“ erforderlich (vgl. STEP Arbeitshilfe „An-
bindung an das Kerndatensystem des Bundes“). Dieses Recht ist unter anderem den Rollen 
Fachassistenz und Sachbearbeitung sowohl in der Eingangszone als auch im Leistungsbereich 
SGB II zugeordnet. Sofern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keiner BA-Rolle zugeordnet sind, 
sind diese Verfahrensprofile über den IM-Webshop separat zu bestellen. 

Eine Fiktionsbescheinigung oder eine Ersatzbescheinigung für eine Fiktionsbescheinigung ist 
kein Aufenthaltstitel. Sie wird daher bislang bewusst nicht über die Schnittstelle aus dem KDS 
abgerufen und nach STEP übertragen. Zukünftig (Hotfix zum 01.06.2022) wird nach der „Aktua-
lisierung über KDS“ bei Vorliegen einer Fiktions- oder Ersatzbescheinigung unter „Aufenthalts-
status“ die Ausprägung „Aufenthaltsgestattung“ angezeigt. Dies setzt jedoch voraus, dass die 
zuständige Behörde die Eintragung „Fiktionsbescheinigung“ entsprechend vorgenommen hat, 
auch wenn nur eine Ersatzbescheinigung ausgestellt worden ist. 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/ukraine/beschluss-4-maerz-2022-ukraine.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/ukraine/beschluss-4-maerz-2022-ukraine.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthv/anlage_d3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthv/anlage_d3.html
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Darüber hinaus arbeitet die Zentrale an einer automatischen Nachversorgung aller Datensätze 
ukrainischer Staatsbürger in STEP mit AZR-Nummern aus dem AZR. 

Kann der Nachweis über die Echtheit der Ersatzbescheinigung weder über den Datenabruf im 
AZR noch auf anderem Wege (Abstimmung mit der Ausländerbehörde) geführt werden, sind die 
Anspruchsvoraussetzungen nicht erfüllt und die Antragstellenden sind an die für Asylbewerber-
leistungen zuständige Behörde zu verweisen. 

4. Örtliche Zuständigkeit  

Die Wohnsitzregelung nach § 12a AufenthG findet künftig Anwendung auf Personen, denen 
eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG erteilt worden ist. Personen mit einer Aufent-
haltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 AufenthG unterliegen der gesetzlichen Wohnsitzregelung 
nach § 12a Absatz 1 AufenthG, die sich auf ein Land bezieht. Die Länder können gemäß § 12a 
Absatz 3 AufenthG zudem bestimmen, dass der Ausländer einen Wohnsitz an einem bestimm-
ten Ort innerhalb des Landes zu nehmen hat. 

Die Wohnsitzregelung entsteht nicht oder kann später auf Antrag entfallen: 

bei Aufnahme: 

• einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung mit einem Umfang von mindestens 
15 Stunden wöchentlich, durch die mindestens ein Einkommen in Höhe des monatlichen 
durchschnittlichen Bedarfs nach den §§ 20 und 22 des SGB II für eine Einzelperson er-
zielt wird, 

• einer Berufsausbildung oder 

• eines Studiums oder eines Ausbildungsverhältnisses 

oder bei Teilnahme an: 

• einem Integrationskurs nach § 43 AufenthG, 

• einem Berufssprachkurs nach § 45a AufenthG, 

• einer Qualifizierungsmaßnahme von einer Dauer von mindestens drei Monaten, die zu 
einer Berufsanerkennung führt, oder 

• einer Weiterbildungsmaßnahme nach den §§ 81 und 82 Drittes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB III), 

sofern der Kurs oder die Maßnahme nicht an dem verpflichtenden Wohnsitz ohne Verzöge-
rung durchgeführt oder fortgesetzt werden kann. 

Leistungsberechtigte können die Aufhebung der Verpflichtung oder Wohnsitzzuweisung in ei-
nen bestimmten Ort beantragen, § 12a Absatz 5 AufenthG. Somit steht eine Wohnsitzauflage 
einer überregionalen Vermittlung nicht im Weg. 

Sofern eine der oben genannten Ausnahmen zutrifft, entsteht die gesetzliche Wohnsitzauflage 
nach § 12a Absatz 1 AufenthG bereits Titelerteilung gem. § 24 AufenthG schon nicht. 

Wenn eine Wohnsitzauflage nicht entstanden ist oder aufgehoben wurde, richtet sich die örtli-
che Zuständigkeit nach § 36 Absatz 1 SGB II. 

Liegt eine Wohnsitzauflage vor, ist nach § 36 Absatz 2 Satz 1 SGB II das Jobcenter zuständig, 
in dessen Gebiet die leistungsberechtigte Person nach § 12a Absatz 1 bis 3 AufenthG ihren 
Wohnsitz zu nehmen hat. Durch die Rechtsänderungen zum 01.06.2022 sind auch Personen 
mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 AufenthG in diese Regelung einbezogen. 

Danach ist die Verteilung zunächst nur in ein bestimmtes Bundesland vorgesehen. Die örtliche 
Zuständigkeit kann demnach nur in einem Jobcenter begründet werden, das in dem bestimmten 
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Bundesland liegt. Wird ein Antrag in einem Jobcenter außerhalb des bestimmten Bundeslandes 
gestellt, ist der Antrag abzulehnen und die leistungsberechtigte Person darüber zu informieren, 
welche Jobcenter zuständig sein könnten. Wird der leistungsberechtigten Person ein bestimm-
ter Wohnort zugewiesen, ist das Jobcenter zuständig, in dessen Bezirk die leistungsberechtigte 
Person ihren Wohnsitz zu nehmen hat. Wird ein Antrag auf SGB II-Leistungen in einem ande-
ren Jobcenter gestellt, ist der Antrag an das zuständige Jobcenter weiterzuleiten. 

Ob ein Leistungsausschluss aufgrund des Aufenthalts an einem anderen als dem zugewiese-
nen Wohnort besteht, ist in Anwendung der FW zu § 7 SGB II (Rz. 7.121 ff.) zu prüfen. Für die 
Zeit ab Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung bis zur Erteilung der Aufenthaltserlaubnis kann 
eine Wohnsitzregelung nach § 24 Absatz 4 AufenthG in Gestalt einer Zuweisungsentscheidung 
erfolgen. In diesen Fällen finden die Regelungen zu § 36 Absatz 2 SGB II analoge Anwendung. 

5. Antragstellung und Bewilligung 

5.1 Antragstellung  

Es bestehen keine Bedenken, mit der Fallbearbeitung und Erfassung in ALLEGRO bereits vor 
dem 01.06.2022 zu beginnen und die Leistungsfälle für eine Anordnung vorzubereiten. Auf-
grund der Produktivsetzung der Programmversion 22.01.01 wird empfohlen, die Leistungsfälle 
nicht vor dem 16.05.2022 festzustellen. 
Die Anordnung, Zahlbarmachung und der Bescheidversand dürfen jedoch erst erfolgen, wenn 
die gesetzlichen Regelungen für den Rechtskreiswechsel Ende Mai 2022 im Bundesgesetzblatt 
verkündet sind. 

Die Erfassung des Tags der Antragstellung kann analog der Erfassung der Antragsdaten beim 
Rechtskreiswechsel vom SGB III in das SGB II umgesetzt werden. 

Liegt das Antragsdatum vor dem 01.06.2022, kann in ALLEGRO als Tag der Antragstellung der 
01.06.2022 erfasst werden. Das Feld „Abgabe vollständiger Antrag“ ist in diesen Fällen nicht zu 
befüllen. Stattdessen ist die Auswahl „Ausnahmefall ohne Erfassung der Antragsdaten“ zu tref-
fen und als Begründung „Ausnahmeregelung Ukraine“ zu erfassen. 

Für Anträge, welche ab dem 01.06.2022 gestellt werden, sind die Antragsdaten wieder gemäß 
dem üblichen Verfahren zu erfassen. 

Für den Übergangszeitraum (01.06.2022 bis 31.08.2022) gilt der Antrag für die Personen, die 
vor dem 01.06.2022 die Voraussetzungen für einen Rechtskreiswechsel erfüllt haben, nach 
§ 74 Absatz 5 SGB II als gestellt. Mit dieser Regelung werden Versorgungslücken vermieden 
und erreicht, dass die für die Durchführung des AsylbLG zuständigen Behörden bei einer Zah-
lung nach § 18 AsylbLG (Übergangsfälle) einen Erstattungsanspruch haben. Ungeachtet des-
sen sind die erforderlichen Daten bei den Leistungsberechtigten zu erheben; dafür kann das 
Antragsformular genutzt werden. 

SGB II-Leistungsbeginn für die Fälle nach § 18 AsylbLG ist damit stets der 01.06.2022, unab-
hängig davon, wann das Jobcenter von den Leistungsberechtigten alle erforderlichen Daten er-
hoben hat. 

 

 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba015897.pdf
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5.2 Bewilligungsbeginn 

5.2.1 Für Leistungsberechtigte, die zum 01.06.2022 aus dem AsylbLG wechseln 

Für Personen, denen nach dem 24.02 2022 und vor dem 01.06.2022 eine Aufenthaltshalter-
laubnis nach § 24 AufenthG oder aufgrund eines entsprechenden Antrags eine Fiktionsbeschei-
nigung nach § 81 Abs. 3 oder 4 AufenthG ausgestellt wurde und die leistungsberechtigt nach 
§ 18 AsylbLG sind, gilt der Antrag auf Leistungen nach SGB II ab dem 01.06.2022 bis zum 
31.08.2022 als gestellt. Voraussetzung für einen Wechsel ins SGB II ist, dass zumindest eine 
Speicherung der Daten nach § 3 Abs. 1 AZR-Gesetz erfolgt ist. Eine erkennungsdienstliche Be-
handlung ist bis zum 31.10.2022 nachzuholen. Die Leistungen werden für einen Zeitraum von 
längstens sechs Monaten bewilligt. 

Beispiel: Die Fiktionsbescheinigung wurde am 16.05.2022 ausgestellt und es werden 

im Mai Leistungen nach AsylbLG bezogen. Antragsfiktion gemäß § 74 Abs. 5 S. 1 SGB II 

zum 01.06.2022, der Antrag gilt als zum 01.06.2022 gestellt. Ab dem 01.06.2022 müssen 

Leistungen nach dem SGB II bewilligt werden, gegebenenfalls rückwirkend mit Erstat-

tungsanspruch (vgl. Kapitel 15 Übergangsregelung). 

 

Abwandlung: Die Fiktionsbescheinigung wurde am 16.05.2022 ausgestellt, allerdings 

bislang keine Leistungen nach dem AsylbLG bezogen. Antragstellung auf SGB II-Leis-

tungen erfolgt erst am 14.06.2022. Aufgrund der Rückwirkung zum Monatsersten nach § 

37 Absatz 2 Satz 2 SGB II sind Leistungen nach dem SGB II ab dem 01.06.2022 zu be-

willigen. 

 

Im Hinblick auf die kurze Vorlaufzeit und der damit einhergehenden erheblichen operativen Be-
lastung bestehen im Übrigen keine Bedenken, wenn Personen, die ab 24.02.2022 aus der Uk-
raine nach Deutschland geflüchtet sind und schon vor dem 01.06.2022 die Voraussetzungen für 
den Wechsel in das SGB II erfüllen, schon dahingehend beraten werden, bereits jetzt Anträge 
auf Leistungen nach dem SGB II mit Wirkung zum 01.06.2022 (vgl. Punkt 2 im Hauptantrag) zu 
stellen. Auf die Möglichkeit der Online-Antragstellung sollte hingewiesen werden. Wenn diese 
Personen zuvor Leistungsberechtigte nach § 18 AsylbLG waren, gilt für sie der Antrag als ge-
stellt.  

5.2.2 Fälle mit Einreise ab 01.06.2022 

Ob eine geflüchtete Person, die ab dem 01.06.2022 einreist, zunächst leistungsberechtigt nach 
dem AsylbLG wird oder ohne vorherigen AsylbLG-Bezug ab Vorliegen der Voraussetzungen 
(insb. Fiktionsbescheinigung, erkennungsdienstliche Behandlung) Leistungen nach dem SGB II 
erhalten kann, richtet sich danach, ob die Leistungsvoraussetzungen des § 1 AsylbLG erfüllt 
sind und deshalb nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 SGB II ein Leistungsausschluss im 
SGB II besteht. 

Wenn die geflüchtete Person keine Hilfeleistungen nach dem AsylbLG begehrt und keinen An-
trag gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 1a AsylbLG gestellt hat, entsteht keine Leistungsberechti-
gung nach dem AsylbLG. Da in der Regel auch kein anderer Fall einer Leistungsberechtigung 
nach § 1 Absatz 1 AsylbLG gegeben sein wird, zählt die betreffende Person damit nicht zu den 
„Leistungsberechtigten“, auf die § 1 Absatz 3a Satz 1 AsylbLG für das Ende der Leistungsbe-
rechtigung im AsylbLG abstellt. 

Voraussetzung für einen sofortigen Zugang zum SGB II ohne vorherigen Leistungsbezug nach 
dem AsylbLG ist demnach in diesen Fällen, dass die geflüchtete Person im Monat der Ankunft 
einen Antrag auf SGB II-Leistungen stellt und die SGB II-Leistungsvoraussetzungen erfüllt (u. a. 
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Erteilung einer Aufenthaltshalterlaubnis nach § 24 AufenthG oder Ausstellung einer entspre-
chenden Fiktionsbescheinigung). Von einer fehlenden AsylbLG-Leistungsberechtigung kann 
ausgegangen werden, wenn ein SGB II-Leistungsantrag im Monat der Ankunft bzw. Antragstel-
lung auf eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Abs. 1 AufenthG gestellt wird und eine Abfrage bei 
der AsylbLG-Behörde ergibt, dass dort keine Leistungen beantragt/gezahlt worden sind. 

Ergibt die Abfrage bei der AsylbLG-Behörde, dass im Einzelfall ein Anspruch auf Leistungen 
nach dem AsylbLG besteht, erfolgt der Rechtskreiswechsel zum nächsten Monatsbeginn. 

Beispiel: Die Person reist am 15.06.2022 ein, äußert ein Schutzgesuch und beantragt 
Leistungen nach dem AsylbLG. Diese werden ihr auch für Juni und Juli gewährt. Die Fik-
tionsbescheinigung wird am 06.07.2022 ausgestellt. In diesem Fall sind ab dem Folge-
monat der Ausstellung der Fiktionsbescheinigung, also dem 01.08.2022, Leistungen nach 
dem SGB II zu gewähren, weil in den Monaten Juni und Juli noch Leistungen nach dem 
AsylbLG zustehen und deshalb ein Leistungsausschluss nach § 7 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 3 SGB II besteht. 

Abwandlung: Die Person reist am 15.06.2022 ein. Sie beantragt keine Leistungen nach 
dem AsylbLG. Am Ankunftsbahnhof wird noch am selben Tag eine Fiktionsbescheinigung 
ausgestellt. Die Person beantragt am 27.06.2022 Leistungen nach dem SGB II. Aufgrund 
der Rückwirkung des Antrags zum Monatsersten nach § 37 Absatz 2 Satz 2 SGB II sind 
Leistungen nach dem SGB II ab dem 15.06.2022 (Tag der Ausstellung der Fiktionsbe-
scheinigung) zu bewilligen. 

5.3 Antragsformulare 

Antragstellerinnen und Antragstellern können die bekannten Antragsformulare ausgehändigt 
werden, namentlich der Hauptantrag sowie bei weiteren Mitgliedern einer Bedarfsgemeinschaft 
die erforderlichen Anlagen, um die familiäre Situation in Deutschland abzubilden (KI und / oder 
WEP). 

Da Einkommen nur berücksichtigt wird, wenn es aktiv angezeigt wird (siehe auch Kapitel 9.5 
Einkommen), ist die Anlage EK nur im Falle einer entsprechenden Anzeige auszugeben. 

Die Anlage VM ist nur dann von der antragstellenden Person auszufüllen, wenn sie im Hauptan-
trag angegeben hat, dass sie über kurzfristig für den Lebensunterhalt verwertbares Vermögen 
von mehr als 60.000 Euro sowie über mehr als 30.000 Euro für jede weitere Person in der Be-
darfsgemeinschaft verfügt (siehe auch Kapitel 9.4 Vermögen).  

Sofern die Antragstellenden von Bekannten oder Verwandten aufgenommen worden sind, kann 
auf die Prüfung einer Haushaltsgemeinschaft verzichtet und eine Wohngemeinschaft angenom-
men werden. Auf die Ausgabe einer Anlage HG kann daher in diesen Fällen verzichtet werden. 

Da die Prüfung der Unterhaltspflicht einer oder eines Unterhaltspflichtigen in der Ukraine entfällt 
(siehe auch Kapitel 11. Unterhalt), kann insofern auf die Ausgabe der Anlagen UH 1–UH 4 ver-
zichtet werden. 

Der Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II nebst allen 
Anlagen wird nur in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Es stehen jedoch unterstützende 
Produkte zur Antragstellung (siehe auch Kapitel 5.4) zur Verfügung. 

Kurzanträge für eine vorläufige Bewilligung werden zentral nicht zur Verfügung gestellt. 
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Zur Vermeidung von langen Wartezeiten in den gE kann es sich anbieten, die Antragstellung in 
den Räumlichkeiten von Wohnheimen o. ä. durch Mitarbeitende der gE vorzunehmen. 

5.4 Unterstützende Produkte zur Antragstellung 

Die BA hat eine sog. „Landingpage“ für Geflüchtete aus der Ukraine zur Erstinformation über 
das Dienstleistungsangebot der BA veröffentlicht. Im Rahmen der Selbstinformation sind zum 
Dienstleistungsangebot der BA sinnvolle, niedrigschwellige Erstinformationen in Ukrainisch, 
Russisch, Englisch und Deutsch hinterlegt. 

Die Kurzinformation zum Arbeitslosengeld II liegt sowohl in Deutsch als auch in Ukrainisch, 
Russisch und Englisch auf der Landingpage und im Intranet zum Download bereit. 

Die Broschüre „Einfach erklärt“ ist in Deutsch, Ukrainisch, Russisch und Englisch auf der 
Landingpage und Intranet abrufbar. Sie enthält die wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende. 

Auch die Ausfüllhinweise zum Hauptantrag Alg II sind in Deutsch, Ukrainisch, Russisch und 
Englisch auf der Landingpage und im Intranet abrufbar. 

Die interaktiven Erklärvideos zum Hauptantrag und zu den Anlagen WEP, KI und EK werden 
aktuell in die Sprachen Ukrainisch, Russisch und Englisch übersetzt. Die einzelnen Tonspuren 
können über einen Wahlschalter im Web-Player ausgewählt werden. Die Videos werden dem-
nächst auf der Landingpage angeboten. 

Zurzeit kann der Musterbescheid zum Arbeitslosengeld II in Deutsch und Englisch im Internet 
aufgerufen werden. Eine Übersetzung in Ukrainisch und Russisch wird Anfang Juni veröffent-
licht. 

Es bietet sich an, bisher vorhandene lokale Informationen, z. B. zu Öffnungszeiten, zur Organi-
sation oder zu lokalen Angeboten der gE, durch Plakate, Merkblätter, Flyer und ähnliches ad-
ressatengerecht anzupassen und in weiteren Sprachen zur Verfügung zu stellen. Flyer und Pla-
kate stehen für die Erklärvideos und für den Musterbescheid in Deutsch im Intranet zur Verfü-
gung. Plakate für den Musterbescheid sind auch in Englisch (und Arabisch) aufrufbar. 

5.5 Identitätsfeststellung  

Die Identitätsfeststellung erfolgt grundsätzlich anhand eines Passes oder Passersatzpapiers der 
antragstellenden Person.  

Für Personen, die über eine ukrainische ID-Karte verfügen, wird die ukrainische ID-Karte, so-
fern sie im Modell 2015 vorliegt, als Passersatz zeitlich befristet bis zum 23.02.2023 anerkannt. 
Die Anerkennung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht (BAnz AT 18.03.2022 B12) und ist mit 
Rückwirkung zum 24.02.2022 wirksam geworden. Nach aktuellem Kenntnisstand werden abge-
laufene ukrainische Reisepässe handschriftlich verlängert und Informationen von Kindern unter 
16 Jahren handschriftlich eingetragen und die Fotos der Kinder den Pässen der Eltern hinzuge-
fügt. Handschriftliche Ergänzungen/Verlängerungen mit konsularischem Siegel/Stempel werden 
bis auf Weiteres akzeptiert.  

Ferner stellen die ukrainischen Auslandsvertretungen Bescheinigungen im Sinne einer Identi-
tätsklärung mit Lichtbild aus.  

Die Fiktionsbescheinigung (Trägervordruck) wird in Papierform als dreiteiliges Faltblatt erteilt, in 
das auf Seite 5 ein Klebeetikett eingeklebt ist. Sie enthält kein Lichtbild der berechtigten Person 
und ist daher nicht zur Identitätsfeststellung geeignet.  

https://www.arbeitsagentur.de/ukraine
https://www.arbeitsagentur.de/ukraine-infomaterial
https://www.arbeitsagentur.de/ukraine-infomaterial
https://www.arbeitsagentur.de/ukraine-infomaterial
https://www.arbeitsagentur.de/ukraine
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/download-center-arbeitslos#1478809808529
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Gleiches gilt grundsätzlich für den elektronischen Aufenthaltstitel (§ 24 AufenthG). Zwar enthält 
dieser ein Lichtbild. Es handelt sich jedoch um ein aufenthaltsrechtliches und nicht um ein aus-
weisrechtliches Dokument. Der elektronische Aufenthaltstitel dient folglich grundsätzlich nicht 
zum Identitätsnachweis. Etwas anderes gilt dann, wenn der elektronische Aufenthaltstitel als 
Ausweisersatz ausgestellt wurde. Ein elektronischer Aufenthaltstitel als Ausweisersatz ist zum 
Identitätsnachweis geeignet. 

Eine Online-Identifizierung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen ist in der Regel mit einem elekt-
ronischen Aufenthaltstitel möglich. 

Es wird darauf hingewiesen, dass ukrainische Kriegsflüchtlinge auch über einen deutschen Rei-
seausweis für Ausländer verfügen können. Sofern die Identität einschließlich der ukrainischen 
Staatsangehörigkeit geklärt ist, kann ein Reiseausweis für Ausländer mit einer entsprechenden 
Laufzeit des Aufenthaltstitels ausgestellt werden, sofern die Person nicht über einen gültigen 
und anerkannten Pass oder Passersatz verfügt. 

6. Massendatenimport von BAMF und Ausländerbehörden 

Im IT-Verfahren STEP steht ein Verfahren zur automatisierten Übernahme von Personendaten 
zur Verfügung (Massendatenimport). Damit kann die Übernahme der Daten der Ausländerbe-
hörden in STEP unterstützt werden. Hierzu ist die Befüllung eines Datensatzes durch die Aus-
länderbehörde erforderlich sowie die Erteilung des Zertifikates. Im Intranet stehen Arbeitshilfen 
für Beschäftigte und für den zuliefernden Dritten zur Verfügung.  

Die Speicherung bzw. Erfassung der Daten im Fachverfahren STEP ist zulässig, wenn dies 
zur Aufgabenerledigung der gE nach dem Sozialgesetzbuch erforderlich ist. Dies ist grundsätz-
lich dann der Fall, wenn ein Antrag gestellt wurde oder eine Beratungsleistung der gE tatsäch-
lich in Anspruch genommen wird. Eine Vorratsdatenspeicherung ist nicht zulässig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Übermittlung der Daten die übermittelnde Stelle, also 
die Ausländerbehörde, zuständig ist, die ihrerseits ihr jeweiliges Landesdatenschutzgesetz zu 
beachten hat. 

Wichtige Hinweise zur Dublettenprüfung:  

Beim Import der Daten aus dem MDI erfolgt grundsätzlich eine Prüfung, ob es für die übermittel-
ten Personen bereits angelegte Datensätze in STEP gibt. Dies kann zum Beispiel dann der Fall 
sein, wenn diese Personen sich bereits im Online-Portal der BA unter www.arbeitsagentur.de 
bzw. www.jobcenter.digital angemeldet haben (z. B. im Rahmen der Erprobung des digitalen 
Hauptantrages auf Arbeitslosengeld II, Nutzung des Postfachservice SGB II oder aufgrund der 
Nutzung der Jobbörse). 

Sofern es zur Person bereits einen identischen Datensatz in STEP gibt, erfolgt keine automati-
sierte Neuanlage in STEP. Im Protokoll des MDI erscheinen diese Personen in einer separaten 
Datei „Dublettenverdacht“. Wichtig für die Erkennung des Dublettenverdachts ist jedoch die 
identische Schreibweise. Die Behandlung der Fehlerfälle und die Bereinigung der dublettenver-
dächtigen Fälle muss dann manuell erfolgen. 

Damit seitens der ukrainischen Flüchtlinge die Online-Angebote vollumfänglich in Anspruch ge-
nommen werden können, empfiehlt es sich daher, Benutzerkennung und Passwort von Seiten 
der gE an die ukrainischen Flüchtlinge zu übermitteln, da andernfalls auch nach erfolgreich 
durchgeführtem MDI eine Neuregistrierung der Kundin/des Kunden im Online-Portal immer eine 
Dublettenprüfung mit persönlichem/telefonischem Kontakt zum Service-Center/zur gE nach sich 
ziehen würde. 

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.jobcenter.digital/
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Weiterführende Informationen zur Internetperson in STEP und der ggf. erforderlichen Dubletten-
prüfung finden Sie in der Arbeitshilfen „Internetpersonen in STEP“ und „Dublettenbearbeitung 
im Personenkontext“. 

Im Rahmen der durchzuführenden Dublettenbereinigung in STEP können ungenutzte Datens-
ätze aus dem MDI manuell gelöscht werden. Nach 90 Tagen erfolgt darüber hinaus eine auto-
matische Löschung der ungenutzten Daten. 

Hinweis: Bei der alleinigen Nutzung der Upload-Funktion für den Antrag auf Arbeitslosengeld II 
durch die Kundinnen und Kunden wird kein Datensatz in STEP angelegt, da keine Anmeldung 
bzw. Registrierung erforderlich ist. 

Erhebung von Daten bei der für die Durchführung des AsylbLG zuständigen Behörde 

Zu beachten ist zunächst der Ersterhebungsgrundsatz. Danach müssen die Jobcenter die Da-
ten bei den Betroffenen selbst erheben. Etwas anderes gilt, wenn eine gesetzliche Grundlage 
die Behörde ermächtigt, die Daten auch bei Dritten zu erheben. Eine solche gesetzliche Grund-
lage bietet § 67a SGB X. Laut § 67a Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuch-
stabe bb SGB X dürfen Behörden Sozialdaten auch „bei anderen Stellen“ erheben, wenn die 
Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde und zu-
dem keinerlei Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen beein-
trächtigt werden. Es ist davon auszugehen, dass in den in Rede stehenden Fällen eines 
Rechtskreiswechsels beide Voraussetzungen vorliegen, so dass die Erhebung von Daten bei 
der Ausländer- bzw. AsylbLG-Behörde zulässig ist. 

7. Art der Bewilligung und Dauer  

Die Leistungen sollen in der Regel abschließend für einen Zeitraum von längstens sechs Mo-
naten bewilligt werden. Auch im Hinblick auf eine Entzerrung für eine spätere Weiterbewilligung 
kann die Bewilligungsdauer vor Ort verkürzt werden. Für die Prüfung der Bewilligungsdauer im 
Einzelfall ist den Angaben der antragstellenden Person Glauben zu schenken, soweit diese 
schlüssig sind. Der Bewilligungszeitraum kann in Fällen verkürzt werden, bei denen die Gültig-
keit der Fiktionsbescheinigung während eines sechsmonatigen Bewilligungszeitraums ablaufen 
würde (vgl. Kapitel 3). 

Wird ein Grund mitgeteilt, der üblicherweise eine vorläufige Bewilligung rechtfertigt, z. B. ein Ar-
beitsverhältnis mit schwankendem Einkommen, erfolgt die Bewilligung nach den allgemein gel-
tenden Regelungen vorläufig. Auf die FW zu § 41 a SGB II wird insoweit verwiesen. Darüber 
hinaus sollte eine vorläufige Bewilligung geprüft werden, wenn unklar ist, ob und wie viel Ein-
kommen und Vermögen tatsächlich verfügbar ist. Insofern sollte in diesen – aller Wahrschein-
lichkeit nach zahlreichen – Konstellationen, in denen etwa Kontozugriffe seitens der Antragstel-
ler unklar sind oder möglicherweise Gehälter aus noch bestehenden Arbeitsverhältnissen aus 
der Ukraine zufließen, über § 41a SGB II zunächst vorläufig bewilligt werden. 

8. Auszahlung  

Laut § 47 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) werden Geldleistungen kostenfrei auf das an-
gegebene Konto bei einem Geldinstitut im SEPA-Raum überwiesen. Banken sind gem. 
§ 31 Zahlungskontengesetz dazu verpflichtet, mit einer berechtigten Person einen Basiskonto-
vertrag zu schließen. Berechtigte Person ist jede Verbraucherin und jeder Verbraucher mit 
rechtmäßigem Aufenthalt in der Europäischen Union einschließlich Personen ohne festen 
Wohnsitz und Asylsuchenden sowie Personen ohne Aufenthaltstitel, die aber aus rechtlichen 
oder tatsächlichen Gründen nicht abgeschoben werden können. 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/fw-sgb-ii-41a_ba012896.pdf
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Da es bei der Eröffnung eines Kontos wegen der Vielzahl der Fälle bei einzelnen Banken zu 
Problemen kommen kann, bestehen keine Bedenken, das Verfahren FZZV (ohne Kosten für die 
Kundin/den Kunden) zu nutzen, vgl. dazu auch Anhang 10 der KEBest. Bei der Erstbewilligung 
kann unterstellt werden, dass die Einrichtung eines Kontos ohne eigenes Verschulden nicht 
möglich war. Allerdings ist zu beachten, dass die Einlösung der FZZV bei der Postbank nur un-
ter Vorlage einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG ohne Probleme möglich ist. Allein 
die Vorlage einer Fiktionsbescheinigung reicht für Auszahlungen mittels FZZV bei der Postbank 
nicht aus. 

Zudem kann die Auszahlung von Leistungen grundsätzlich bei Vorliegen einer finanziellen Not-
lage mittels eines Barcodes erfolgen. Die finanzielle Notlage ist plausibel darzulegen (vgl. dazu 
auch Anhang 11 der KEBest). Dabei ist zu beachten, dass 

• die für die Nutzung des Verfahrens anfallenden Kosten von der gE getragen werden, 

• die Auszahlungshöhe beim Barcode auf 990 Euro begrenzt ist und  

• die Gültigkeitsdauer des Barcodes 2 Kalendertage beträgt. 

Eine Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Barcodes über 2 Tage hinaus ist nicht erforderlich. 
Erfahrungen aus dem letzten Jahr – als während der pandemischen Lage eine Gültigkeitsdauer 
von 5 Tagen galt – haben gezeigt, dass 99 % der ausgegebenen Barcodes innerhalb der ersten 
2 Tage eingelöst wurden. 

Sofern der hier in Rede stehende Personenkreis in den ersten drei Monaten des Leistungsbe-
zugs noch nicht über ein Konto in Deutschland verfügt, bestehen keine Bedenken, die Leistun-
gen über Barcode auszuzahlen; insoweit ist eine finanzielle Notlage anzunehmen. 

Die Einlösung von Zahlungsanweisungen zur Verrechnung (ZzV-Bar) ist bei der Postbank nur 
bei Identifizierung mit einem ukrainischen Reisepass, der zusätzlich zur kyrillischen Schrift auch 
in lateinischer Schrift ausgestellt ist, möglich. Allein die Vorlage einer Fiktionsbescheinigung o-
der eines Aufenthaltstitels reicht für Auszahlungen mittels ZzV-Bar bei der Postbank nicht aus. 
Die Vorlage eines ukrainischen Reisepasses mit ausschließlich kyrillischer Schrift ist für die Ein-
lösung der ZvV-Bar nicht ausreichend.  

Zudem sind die hohen Auszahlungsgebühren gem. Serviceleistung A20.2 des Service Portfolio 
der BA von der gE zu tragen. Auf die Leistungszahlung mittels ZzV-Bar sollte daher nur zurück-
gegriffen werden, solange die Einrichtung eines Bankkontos nicht möglich ist. 

Die Postbank hat in diesem Zusammenhang jedoch darauf hingewiesen, dass Girokonten auf 
Guthabenbasis nach Absprache mit der Bundesregierung in vereinfachter Form in den Post-
bank-Filialen unter Vorlage des ukrainischen Personalausweises eröffnet werden können. Hier 
wird die sonst geforderte Meldebescheinigung nicht benötigt. 

9. Anspruchsvoraussetzungen und Leistungsumfang 

9.1 Leistungsberechtigung 

Die Voraussetzungen für Leistungen nach dem SGB II einschließlich möglicher Ausschluss-
gründe sind in § 7 SGB II normiert und in den FW zu § 7 SGB II beschrieben. Die Anspruchsvo-
raussetzungen sind anhand der Antragsunterlagen und der Angaben der antragstellenden Per-
son zu prüfen. Die Altersgrenze (vgl. § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB II) richtet sich unab-
hängig von dem in der Ukraine geltenden Renteneintrittsalter nach § 7a SGB II. 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba015897.pdf
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Abweichend von § 7 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2 SGB II erhalten Leistungen nach dem 
SGB II die aus der Ukraine geflüchteten Menschen, deren Aufenthalt auf Grund der Beantra-
gung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 AufenthG bis zur Entscheidung der Auslän-
derbehörde als erlaubt gilt und denen eine Bescheinigung über die Wirkung der Antragstellung 
(Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 3 oder Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 5 Auf-
enthG) ausgestellt wurde.  

Die Leistungsberechtigung gilt auch für Personen, denen auf Grund des Angriffskrieges Russ-
lands eine Rückkehr in die Ukraine nicht möglich ist (z. B. Au-Pair-Fälle). Diese werden anderen 
ukrainischen Geflüchteten gleichgestellt. Voraussetzung ist, dass sie gemäß § 49 AufenthG er-
kennungsdienstlich behandelt worden sind, eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Absatz 1 Auf-
enthG beantragt haben und ihnen eine Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 4 in Verbin-
dung mit Absatz 5 des AufenthG ausgestellt worden ist. 

Für Personen, die nach dem 24.02.2022 und vor dem 01.06.2022 die Voraussetzungen für den 
Rechtskreiswechsel erfüllt haben, gilt die Übergangsvorschrift des § 74 Absatz 3 SGB II. An-
stelle der erkennungsdienstlichen Behandlung nach § 49 Aufenthaltsgesetz ist bei diesen Per-
sonen auch eine Speicherung der Daten nach § 3 Absatz 1 AZRG ausreichend. Eine nicht 
durchgeführte erkennungsdienstliche Behandlung ist in diesen Fällen durch die zuständige Be-
hörde (= z. B. Ausländerbehörde) bis zum Ablauf des 31.10.2022 nachzuholen. Eine Nachhal-
tung durch die gE ist nicht erforderlich. Eine nicht nachgeholte erkennungsdienstliche Behand-
lung hat keine leistungsrechtlichen Auswirkungen. 

Sowohl bei Stellung eines Antrags auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Ab-
satz 1 AufenthG als auch bei sich daran anschließender Ausstellung einer Fiktionsbescheini-
gung sind die Ausländerbehörden dazu verpflichtet, Daten an die Registerbehörde zu übermit-
teln. Daher kann die gE bei Vorliegen einer entsprechenden Aufenthaltserlaubnis oder Fiktions-
bescheinigung ohne weitere Prüfung davon ausgehen, dass eine Speicherung der Daten nach 
§ 3 Absatz 1 AZRG erfolgt ist. Lediglich bei Vorlage einer Ersatzbescheinigung für eine Fiktions-
bescheinigung ist durch die gE die Speicherung im AZR zu prüfen (vgl. Kapitel 3). 

Aufgrund der Änderungen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) können nach 
Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis gemäß § 24 AufenthG, erkennungsdienstlicher Be-
handlung und Ausstellung einer Fiktionsbescheinigung für diese Personengruppe auch Leistun-
gen nach dem BAföG erbracht werden. Es ist insoweit die Ausschlussklausel nach § 7 Ab-
satz 5 SGB II zu prüfen. 

Bei verheirateten oder verpartnerten Personen oder Personen, die in einer Einstands- 
und Verantwortungsgemeinschaft leben, fehlt es in der Regel an einer gemeinsamen Haus-
halts- und Wirtschaftsgemeinschaft und einem umfassenden Wirtschaften aus einem Topf, 
wenn ein Partner/eine Partnerin glaubhaft und auf nicht absehbare Zeit noch in der Ukraine ist. 
In diesem Fall ist diese Person bei der Bildung der Bedarfsgemeinschaft nicht einzubeziehen 
und es ist die Regelbedarfsstufe 1 zu gewähren. Kinder des in der Ukraine verbliebenen Part-
ners sind demensprechend nicht der Bedarfsgemeinschaft zuzuordnen und auf Ansprüche nach 
dem SGB XII zu verweisen. Im Übrigen wird auf die FW zu § 7 SGB II, Rz.7.66 hingewiesen. 
Soweit Kinder in der Bedarfsgemeinschaft leben, gelten die Ausführungen zum Mehrbedarf für 
Alleinerziehende in den FW zu § 21 SGB II. 

9.2 Bezug einer Altersrente  

Personen, die eine Rente wegen Alters beziehen und dies aktiv mitteilen, sind von Leistungen 
nach dem SGB II ausgeschlossen (§ 7 Absatz 4 SGB II). Das gilt auch für den Bezug einer Al-
tersrente nach ukrainischem Recht, wenn diese in Funktion und Struktur der deutschen Alters-
rente entspricht und sie tatsächlich bezogen wird („Leistungsbewilligung der ukrainischen 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba015897.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba015861.pdf
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Rente“). Soweit aber noch keine Leistungsbewilligung des ukrainischen Rententrägers vorliegt, 
braucht wegen der derzeitigen Situation in der Ukraine hierauf nicht verwiesen zu werden. Im 
Übrigen ist die Rentenbewilligung unter Berücksichtigung vorgelegter Nachweise anhand der 
Kriterien der Rechtsprechung des BSG vom 16. Mai 2012 (AZ B4 AS105/11 R) festzustellen 
(vgl. FW zu § 7 SGB II Rz. 7.114). Das Prüfergebnis ist zu dokumentieren und ein entsprechen-
der Bescheid, aus dem sich der Ausschlussgrund „Bezug einer Altersrente“ ergibt, zu erstellen 
und zu versenden. 

Zu den Einzelheiten in Bezug auf ukrainische Altersrenten wird auf die demnächst zu ergän-
zende Arbeitshilfe zu den vorrangigen Leistungen (Ziff. 6.5. Altersrenten) hingewiesen.  

Besteht ein Leistungsausschluss nach dem SGB II, ist die Person auf einen möglichen Leis-
tungsbezug nach dem Dritten oder Vierten Kapitel des SGB XII zu verweisen. Personen, die die 
Altersgrenze des § 41 Absatz 2 SGB XII noch nicht erreicht haben und erwerbsfähig sind, erhal-
ten Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII. 

9.3 Arbeitserlaubnis keine Anspruchsvoraussetzung 

§ 24 Absatz 6 AufenthG wird gestrichen. Durch diese Änderung wird die Ausübung einer Er-
werbstätigkeit für Personen, denen bereits eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG erteilt 
worden ist, nun kraft Gesetzes erlaubt. Hiervon ist auch die selbstständige Tätigkeit erfasst. 
Eine Erlaubnis der Ausländerbehörde ist nicht mehr erforderlich. Personen, die über eine Fikti-
onsbescheinigung verfügen, denen aber noch keine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG 
erteilt worden ist, werden durch die Regelung des § 74 Absatz 1 SGB II von den Bestimmungen 
des § 8 Absatz 2 SGB II ausgenommen. Daher ist die Arbeitserlaubnis für diesen Personenkreis 
keine Anspruchsvoraussetzung für einen Leistungsbezug im SGB II. 

9.4 Vermögen 

Nach § 67 Absatz 2 SGB II wird Vermögen für die Dauer von 6 Monaten nicht berücksichtigt. 
Die Aussetzung der Vermögensprüfung gilt nicht, wenn das Vermögen erheblich ist. Es wird 
vermutet, dass kein erhebliches Vermögen vorhanden ist, wenn dies im Antrag erklärt ist. Wei-
tere Ausführungen hierzu sind der Weisung zum Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozia-
ler Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Corona-
virus SARS-CoV-2 (Sozialschutz-Paket) (Loseblattsammlung) zu entnehmen. 

Als Vermögen sind nach § 12 Absatz 1 SGB II alle verwertbaren Vermögensgegenstände zu 
berücksichtigen. Vermögen ist verwertbar, wenn es für den Lebensunterhalt verwendet oder 
sein Geldwert für den Lebensunterhalt durch Verbrauch, Übertragung, Beleihung, Vermietung 
oder Verpachtung nutzbar gemacht werden kann. Dem entsprechend können Spar- oder Ta-
gesgeldguthaben gegebenenfalls verwertbar sein. 

Bei antragstellenden Personen ist dabei zu berücksichtigen, dass in Kriegs- oder Krisenregio-
nen belegenes Vermögen wie insbesondere Immobilien in absehbarer Zeit faktisch nicht ver-
wertbar sind und daher gegenwärtig keine verwertbaren Vermögensgegenstände im Sinne des 
§ 12 Absatz 1 SGB II darstellen. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob bei theoretischer Wieder-
einreise in die Herkunftsregion eine Verwertung tatsächlich möglich wäre, sofern eine solche 
Wiedereinreise unzumutbar ist. Dies ist bei Asylberechtigten, Flüchtlingen und Schutzbedürfti-
gen regelmäßig der Fall. Zudem kann die Verwertbarkeit von Immobilien im Ausland einheitlich 
für alle Leistungsberechtigten aus deutscher Marktperspektive heraus bewertet werden. Eine 
Nachfrage nach Immobilien und nach Verwertungsmöglichkeiten von Immobilien, z. B. in der 
Ukraine, besteht aktuell in Deutschland nicht. 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/fachliche-weisungen-zu--67-sgb-ii_ba146402.pdf


Fälle mit Aufenthaltstitel nach § 24 AufenthG oder entsprechender Fiktionsbescheinigung 

BA Zentrale, GR 11 
Stand 23.05.2022 

Seite 16 

 

Hinzu kommt, dass auch die Beibringung von Nachweisen und Unterlagen in der Regel schwie-
rig ist. Soweit Antragstellerinnen und Antragsteller glaubhafte Angaben machen, bedarf es dies-
bezüglich keiner weiteren Nachweise oder Ermittlungen. Ist bis auf Weiteres, d. h. zumindest für 
die Dauer des gesamten Bewilligungsabschnitts, nicht absehbar, dass ein wirtschaftlicher Nut-
zen aus dem Vermögen gezogen werden kann, sind die Leistungen als Zuschuss zu gewähren. 

Die vorhandenen Angaben und Unterlagen sind zur Akte zu nehmen. Soweit sich daraus Anga-
ben zu aktuell nicht verwertbaren Vermögensgegenständen ergeben, ist ggf. eine Wiedervor-
lage zur Überprüfung und Verwertbarkeit zu einem geeigneten späteren Zeitpunkt zu setzen. 

Im Übrigen findet die Vermögensprüfung nach § 12 SGB II unter Heranziehung der FW zu 
§ 12 SGB II statt. 

9.5 Einkommen 

An die Prüfung des berücksichtigungsfähigen Einkommens sind keine überhöhten Anforderun-
gen zu stellen. Es ist zu prüfen, ob es der antragstellenden Person möglich ist, entsprechende 
Nachweise vorzulegen. Kontoauszüge zu einem Girokonto bei einer ukrainischen oder russi-
schen Bank sind vorzulegen, soweit dies möglich ist. 

Nur wenn glaubhaft versichert wird oder Erkenntnisse bestehen, dass diese nicht beigebracht 
werden können, kann von einer Anforderung abgesehen werden. In diesem Zusammenhang 
reicht es aus, wenn nach Überzeugung der jeweiligen Bearbeiterin oder des jeweiligen Bearbei-
ters die Angaben der Antragstellerin oder des Antragstellers in der Anlage EK zutreffen. Sofern 
im Bewilligungsbescheid nach dem AsylbLG kein Einkommen berücksichtigt wurde, kann dies 
für die Zeit des Rechtskreiswechsels als Anhaltspunkt dienen, dass zunächst weiterhin kein be-
rücksichtigungsfähiges Einkommen vorhanden ist. Der Sachverhalt muss aus Sicht der gE so-
weit feststehen, dass sich ihre Mitarbeiterin oder ihr Mitarbeiter von dem Vorliegen der Voraus-
setzungen selbst überzeugen kann. 

Ist nicht privilegiertes Einkommen vorhanden, wird es nach den Vorschriften des SGB II an-
spruchsmindernd beim Leistungsanspruch berücksichtigt (vgl. FW zu §§ 11-11b SGB II). Bei 
der Berechnung der Einkünfte in Geld, die nach § 11 SGB II zum Einkommen gehören, sind 
grundsätzlich alle Einnahmen ohne Rücksicht auf ihre Herkunft und Rechtsnatur zugrunde zu 
legen. Erhält ein geflüchteter Mensch beispielsweise während des Zeitraums, für den SGB II-
Leistungen beantragt wurden, noch Zahlungen aus einem Arbeitsverhältnis aus dem Herkunfts-
land oder Rentenzahlungen, sind diese nach den Vorgaben der §§ 11–11b SGB II als Einkom-
men zu behandeln. Es dürfen allerdings nur bereite Mittel berücksichtigt werden, die der leis-
tungsberechtigten Person zugeflossen sind und über die sie in Deutschland tatsächlich verfü-
gen kann. Die Berücksichtigung von Gehaltszahlungen scheidet somit aus, wenn diese einem 
Konto gutgeschrieben werden, auf das die leistungsberechtigte Person von Deutschland aus 
nicht zugreifen kann. Teilweise besteht ein Zugriff auf ukrainische Konten, auf die weiterhin Ein-
kommen oder Rentenzahlungen eingehen. In diesen Fällen ist davon auszugehen, dass auch 
Kontoauszüge vorgelegt werden können. 

Die Umrechnung zu berücksichtigendem Einkommen, das in fremder Währung erzielt wird, wird 
nach § 17a Absatz 1 Satz 1 SGB IV nach dem Referenzkurs umgerechnet, den die Europäi-
sche Zentralbank öffentlich bekannt gibt. 

Währungsrechner – Ukrainische Hrywnja | Wechselkurse-Euro.de 

Sofern von verfügbarem Einkommen Kosten der Miete in der Ukraine abgezogen werden, sind 
diese Kosten als nicht bereite Einnahmen vom Einkommen abzusetzen. Sie stehen nicht für die 
Bestreitung des Lebensunterhalts in Deutschland zur Verfügung.  

https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba013459.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba013459.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba015901.pdf
https://wechselkurse-euro.de/wahrungsrechner/UAH/
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Wird Einkommen aus einer in Deutschland ausgeübten Erwerbstätigkeit erzielt, steht es als be-
reites Mittel zur Verfügung und ist als Einkommen zu berücksichtigen. Im Übrigen gelten die 
normalen Absetzungsvorschriften. Dies gilt auch für § 11b Absatz 1 Nummer 7 SGB II, wenn 
titulierte Unterhaltspflichten bestehen. Eine Absetzung vom Einkommen zur Unterstützung von 
in der Ukraine verbliebenen Angehörigen ist nicht vorzunehmen. 

Überdies scheidet die Berücksichtigung des im Ausland erwirtschafteten Arbeitslohnes einer 
Partnerin oder eines Partners aus, wenn sie bzw. er nicht selbst nach Deutschland eingereist 
ist. Dies gilt auch, wenn die leistungsberechtigte Person von Deutschland aus Zugriff auf die 
Zahlungseingänge hat. So darf beispielsweise eine nach Deutschland geflohene Frau nicht auf 
die Gehaltszahlungen ihres Partners verwiesen werden, die dem gemeinsamen Konto gutge-
schrieben wurden, solange der Partner sein Herkunftsland nicht verlassen darf oder kann und 
zur Sicherung des eigenen Lebensunterhalts auf das Einkommen angewiesen ist. 

Sofern die Antragstellenden von Bekannten oder Verwandten aufgenommen worden sind, kann 
auf die Prüfung der Unterhaltsvermutung in einer Haushaltsgemeinschaft verzichtet und eine 
Wohngemeinschaft angenommen werden. Denn eine Haushaltsgemeinschaft im Sinne des § 9 
Absatz 5 SGB II liegt nicht vor, wenn zwar eine Wohnung gemeinsam bewohnt, jedoch selb-
ständig und getrennt gewirtschaftet wird. 

Es wird kein ukrainisches Kindergeld ausgezahlt, wenn das Kind sich nicht in der Ukraine auf-
hält (vgl. FAQ FamKa Punkt 1.5. Aus diesem Grund kann regelmäßig unterstellt werden, dass 
es sich bei ukrainischem Kindergeld nicht um bereite Mittel handelt. 

10. Vorrangige Leistungen 

Soweit der Bezug einer vorrangigen Leistung mitgeteilt wird, ist diese zu berücksichtigen. Be-
steht ein Anspruch auf eine vorrangige Leistung, die bisher jedoch noch nicht geltend gemacht 
wurde, ist zur Antragstellung aufzufordern und ein Erstattungsanspruch beim zuständigen Trä-
ger anzumelden (vgl. FW zu § 5 SGB II, Kapitel 2). Die Erstattungsverfahren und Buchungen 
können über ALLEGRO abgewickelt werden. Für die Prüfung der vorrangigen Ansprüche wird 
auf die FW zum § 12a SGB II und die entsprechenden Arbeitshilfen hingewiesen. 

Bezüglich des vorrangigen Anspruchs auf Altersrente wird auf die Ausführungen zur Erwerbsfä-
higkeit unter Bezug einer Altersrente (vgl. auch FW § 12a SGB II, Kapitel 1.6) genommen.  

Aufgrund der Anpassung der entsprechenden geplanten gesetzlichen Regelungen wird ergän-
zend ausdrücklich auf den eröffneten Zugang zu folgenden Leistungen hingewiesen.  

Ein Anspruch auf Kindergeld und damit auch den Kinderbonus hängt von zwei Aspekten ab: 

1. Der Groß-/Elternteil, der den Antrag stellt, muss eine Aufenthaltserlaubnis, eine Fiktions-
bescheinigung oder eine sonstige Ersatzbescheinigung nach § 24 AufenthG haben. Au-
ßerdem wird eine Steuer-ID benötigt. Diese vergibt das Bundeszentralamt für Steuern 
nach erfolgter Anmeldung beim Einwohnermeldeamt. 

2. Das leibliche Kind muss sich in Deutschland oder einem anderen Staat der Europäi-
schen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) oder der Schweiz auf-
halten. Nichtleibliche Kinder müssen im Haushalt der antragstellenden Person (z. B. 
Großelternteil) leben. Außerdem müssen auch die Kinder eine eigene Steuer-ID haben. 

Die kindsbezogenen Anspruchsvoraussetzungen liegen in der Mehrzahl der hier betroffenen 
Fallkonstellationen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres vor: 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/fw-sgb-ii-5_ba015883.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba013459.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba013459.pdf
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• Bis Vollendung des 18. Lebensjahres besteht der Kindergeldanspruch ohne zusätzliche 
Voraussetzungen. 

• Ab dem 18. und bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres besteht der Kindergeldan-
spruch aufgrund der Arbeitsuchendmeldung beim Jobcenter oder der Agentur für Arbeit. 

Ab dem 18. und bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres besteht der Kindergeldanspruch auf-
grund einer tatsächlichen Ausbildung, einer Ausbildungssuchendmeldung beim JC oder der AA 
oder aufgrund eigener (regelmäßiger) Bemühungen des Kindes um einen Ausbildungsplatz.  

Vollwaisen und Kinder, die den Aufenthaltsort ihrer Eltern nicht kennen, können auch Kinder-
geld bekommen, soweit sie eine Aufenthaltserlaubnis, eine Fiktionsbescheinigung oder eine 
sonstige Ersatzbescheinigung nach § 24 AufenthG haben. Diese Kinder müssen den Antrag da-
für selbst stellen. Auf die diesbezügliche Information der Familienkasse wird verwiesen. Der An-
trag auf Kindergeld, dessen Anlage Kind und das Merkblatt Kindergeld sind dort auch in ukraini-
scher Sprache abrufbar. 

Bei der Erfassung der Neuanträge ist Kindergeld als Einkommen zu berücksichtigen, soweit 
eine Gewährung der Leistung erkennbar ist. Dies kann sich insbesondere aus den Angaben der 
antragstellenden Person oder der Einsicht im Fachverfahren KIWI ergeben. Soweit eine Be-

rechtigung „KIWI-Basisrecht 26“ für Mitarbeitende in den gE nicht vorliegt, kann diese befris-
tet bis zum 31.12.2022 unter Angabe des Grundes „Übergang von Personen mit einem Aufent-
haltsrecht nach § 24 AufenthG“ beantragt werden.  

Auf Elterngeld und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) besteht eben-
falls ein Anspruch, soweit eine Aufenthaltserlaubnis, eine Fiktionsbescheinigung oder eine 
sonstige Ersatzbescheinigung nach § 24 AufenthG vorliegt und die weiteren Anspruchsvoraus-
setzungen erfüllt werden. Aufgrund des UVG-spezifischen Alleinerziehendenbegriffs sind nicht 
alle Kinder von im Sinne des SGB II alleinerziehenden Elternteilen im UVG anspruchsberech-
tigt. Insbesondere ist nach § 1 Abs. 2 UVG bei Verheirateten nicht nur die räumliche (hier ins-
bes. kriegsbedingte) Trennung, sondern auch ein (eherechtlicher) Trennungswille erforderlich. 

Durch die geplante Änderung des § 61 BAföG wird Ausländerinnen und Ausländern mit einer 
Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG sowie solchen, denen eine Fiktionsbescheinigung 
nach § 81 Absatz 5 in Verbindung mit Absatz 3 oder Absatz 4 AufenthG ausgestellt wurde und 
die erkennungsdienstlich behandelt wurden, der Zugang zu den Leistungen nach dem BAföG 
eröffnet. Eine Förderung nach dem BAföG kann nicht erfolgen, wenn Inhaberinnen und Inhaber 
eines Aufenthaltstitels nach § 24 AufenthG oder einer entsprechenden Fiktionsbescheinigung 
ihr Studium in der Ukraine von Deutschland aus weiter online betreiben. Eine Förderung nach 
dem BAföG ist ebenfalls nicht möglich, wenn die Inhaberinnen und Inhaber des genannten Auf-
enthaltstitels in Deutschland nur den Status von Gast- oder Austauschstudierenden innehaben, 
ohne mit Blick auf ein konkretes Ausbildungsziel im Sinne eines Abschlusses zu studieren. In 
diesen Fällen besteht deshalb kein Ausschluss nach § 7 Absatz 5 Satz 1 SGB II. 

11. Unterhalt 

Die Prüfung der Unterhaltspflicht einer unterhaltspflichtigen Person, die sich in der Ukraine oder 
vermeintlich in der Ukraine befindet, entfällt. Eine praktikable Verfolgung von Unterhaltsansprü-
chen und Leistungsfähigkeitsprüfung kann bei Unterhaltspflichtigen in der Ukraine nicht ange-
nommen werden. Sofern sich die unterhaltspflichtige Person in Deutschland aufhält und ein 
Flüchtlingsstatus aus aktuellem Anlass nicht gegeben ist, soll das übliche Verfahren gemäß der 
FW zu § 33 SGB II berücksichtigt werden. 

https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/ukraine-kindergeld
https://www.arbeitsagentur.de/datei/fw-sgb-ii-33_ba015868.pdf
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12. Kranken- und Pflegeversicherung  

Grundsatz der Zuordnung 

Für hilfebedürftige Geflüchtete aus der Ukraine mit beantragter oder erteilter Aufenthaltserlaub-
nis nach § 24 Aufenthaltsgesetz und ausgestellter Fiktionsbescheinigung tritt mit dem Bezug 
von Alg II grundsätzlich Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung und in 
der sozialen Pflegeversicherung ein. Zur Information: Auch Personen, die aktuell nicht hilfebe-
dürftig sind, erhalten ein Beitrittsrecht zur gesetzlichen Krankenversicherung im Wege der frei-
willigen Versicherung (§ 417 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – SGB V). 

Wahlrecht und Ersatzwahl 

Sobald der Rechtskreiswechsel in das SGB II vollzogen ist, können sich auch hilfebedürftige 
Geflüchtete aus der Ukraine frei für eine wählbare gesetzliche Krankenkasse entscheiden. So-
fern sie im Antrag angegeben haben, eine Krankenkasse gewählt zu haben, ist die Anmeldung 
bei dieser Krankenkasse vorzunehmen, selbst wenn (noch) keine Mitgliedsbescheinigung vor-
gelegt werden kann (Anmerkung: Für eine Übergangszeit bis 31.12.2022 stellen die Kranken-
kassen den versicherungspflichtigen Beziehern von Arbeitslosengeld II noch papiergebundene 
Mitgliedsbescheinigungen zur Verfügung). Sofern sie keine Krankenkasse gewählt haben, sind 
die Antragstellerinnen und Antragsteller über ihr diesbezügliches Wahlrecht zu beraten. 

Sofern keine Krankenkasse angegeben wird und bei den Antragstellerinnen und Antragstellern 
auch nicht ermittelt werden kann, bei welcher Kasse sie versichert werden wollen, ist durch die 
gE die Wahl der Krankenkasse selbst vorzunehmen (vorgezogene Ersatzwahl). Diese Ersatz-
wahl hat entsprechend den geltenden Regelungen und wettbewerbsneutral zu erfolgen. Es bie-
tet sich an, gE-spezifisch zu ermitteln, welches lokal gesehen die objektiv geeignetste Kranken-
kasse ist (z. B. Vor-Ort-Präsenz, gute Erreichbarkeit).  

Bei Leistungsberechtigten, die vor dem Wechsel in das SGB II leistungsberechtigt nach dem 
AsylbLG waren und im Besitz einer elektronischen Gesundheitskarte (eGK) oder Ersatzbeschei-
nigung sind, ist prioritär zu berücksichtigen, dass bei diesen aufgrund ihres Status als „Quasi-
Versicherte“ in der gesetzlichen Krankenversicherung bereits eine Krankenkasse bestimmt 
wurde (§ 264 Absatz 1 oder Absatz 2 i. V. m. Absatz 3 Satz 1 SGB V). Bei dieser Krankenkasse 
ist dann von der gE nach § 175 Absatz 3 Satz 2 zweiter Halbsatz SGB V die Anmeldung vorzu-
nehmen, sofern der Wohnsitz im Zuständigkeitsbereich dieser Krankenkasse liegt. Eine Ersatz-
wahl setzt voraus, dass die Person zum aufnahmeberechtigten Personenkreis der Kranken-
kasse gehört. Wurde die Antragstellerin bzw. der Antragsteller zuletzt von einer AOK nach 
§ 264 SGB V betreut und hat mit Beginn des Leistungsanspruchs auf Alg II den Wohnsitz au-
ßerhalb des Zuständigkeitsbereichs dieser AOK verlegt, kann diese AOK nicht gewählt werden. 

Mit diesem vereinfachten Verfahren der Krankenkassenwahl kann vermieden werden, dass die 
leistungsberechtigten Personen zunächst bei Krankenkassen vorsprechen müssen und der Fall 
in der gE nochmals aufgegriffen werden muss. Das vereinfachte Verfahren ist zunächst befristet 
bis 30.04.2023. 

Anmeldung bei der Krankenkasse 

Für die technische Anmeldung zur Krankenkasse ist eine Versicherungsnummer (STEP: „RV-
Nummer“) erforderlich. Die Ermittlung der Versicherungsnummer soll möglichst frühzeitig, im 
Rahmen der Erfassung der Personendaten in STEP erfolgen. Das Verfahren der Ermittlung 
bzw. der Beantragung der Versicherungsnummer ist im Intranet dargestellt. Sofern diese nicht 
zeitnah vorliegt, sollte dadurch eine Leistungsbewilligung nicht verzögert werden. In diesen Fäl-
len erfolgt die technische Anmeldung damit nicht unmittelbar mit der Bewilligung von Alg II. Die 
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Krankenkassen führen in diesen Fällen übergangsweise eine vorläufige Versicherung auf Basis 
des SGB II-Bewilligungsbescheids durch, wenn die Leistungsberechtigten mit dem Bescheid 
vorsprechen. 

Liegt bei Bewilligung noch keine Versicherungsnummer vor, sollte den Leistungsberechtigten 
daher empfohlen werden, mit dem Bewilligungsbescheid bei der Krankenkasse vorzu-
sprechen, damit im Bedarfsfall der Versicherungsschutz sichergestellt ist. Diese Über-
gangslösung kommt auch in Betracht, wenn eine Versicherungsnummer vorliegt und insoweit 
eine vollständige Anmeldung bei der Krankenkasse erfolgt ist, den Leistungsberechtigten aber 
noch keine elektronische Gesundheitskarte ausgestellt wurde. Zur Information: Die Krankenkas-
sen stellen bei dringender Behandlungsbedürftigkeit in der Regel einen Abrechnungsschein 
aus, damit die Betroffenen ihren Leistungsanspruch gegenüber dem Leistungserbringer (z. B. 
Arzt) nachweisen können.  

Sobald die Versicherungsnummer vorliegt, wird in ALLEGRO eine BAF erzeugt. Der Leistungs-
fall ist in ALLEGRO unverzüglich anzuordnen, damit die maschinelle Anmeldung an die Kran-
kenkasse übermittelt wird. Zusätzlich ist die Krankenkasse über die Ersatzwahl durch die gE 
mittels des BK-Schreiben „5a175-03“ zu informieren. Daraufhin kann der angemeldeten Person 
und den familienversicherten Angehörigen jeweils eine elektronische Gesundheitskarte ausge-
stellt werden. 

Beratung und Hilfe in Notsituationen 

Sofern aufgrund einer medizinischer Notsituation und einer dringenden Behandlungsbedürftig-
keit eine Kontaktaufnahme durch die leistungsberechtigte Person zur Krankenkasse nicht mög-
lich ist, sollte die gE die Betroffenen unterstützen und den Kontakt zur Krankenkasse aufneh-
men (ggf. telefonisch), um auch in diesen Notfällen den Versicherungsschutz sicherzustellen. 

Zur Information 

Die in § 74 Absatz 5 SGB II getroffenen Regelungen für den Übergangszeitraum vom 
01.06.2022 bis zum 31.08.2022 haben keine Auswirkungen auf das vorstehend geregelte Ver-
fahren. Versicherungspflicht in der Kranken- und Pflegeversicherung tritt mit Beginn des Alg II-
Anspruchs ein, in der Regel ab dem 01.06.2022. Sofern in diesem Übergangszeitraum Gesund-
heitsleistungen von den Trägern des AsylbLG erbracht worden sind, haben diese einen ent-
sprechenden Erstattungsanspruch gegenüber dem Bund; zuständig für das Erstattungsverfah-
ren ist das Bundesamt für Soziale Sicherung. Der Erstattungsanspruch der Träger des AsylbLG 
gegenüber den Jobcentern hinsichtlich der Leistungen zum Lebensunterhalt ist davon unbe-
rührt. 

13. Belastungsausgleich 

Mit Zustimmung der jeweiligen Träger können gE im Falle der substantiellen Beeinträchtigung 
der Leistungserbringung einzelner oder mehrerer gE vorübergehend vertretend tätig werden 
und die Bearbeitung im essentiellen Kernbereich für die betroffene gE gewährleisten. Hierfür 
sind entsprechende Beschlüsse der jeweiligen Trägerversammlungen erforderlich (§ 44c Ab-
satz 2 Nr. 4 SGB II). 

Über diese Abstimmung der beteiligten gE sind die Träger auf dem üblichen Dienstweg über die 
RD – insbesondere, wenn bezirksübergreifend gearbeitet werden soll – zu unterrichten. Die Zu-
stimmung der BA gilt mit dieser Weisung als erteilt. 
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Bewirtschaftungsbefugnisse und haushälterische Gesichtspunkte stehen dem nicht entgegen, 
soweit sichergestellt wird, dass die stützende gE Bewilligungen von gesetzlichen Pflichtleistun-
gen zulasten der Kontierungselemente der gestützten gE erfasst. Bei bewirtschafteten Leistun-
gen muss die stützende gE zusätzlich beachten, dass zulasten noch frei verfügbaren Budgets 
nach der Eingliederungsmittel-Verordnung (EinglMV) der gestützten gE bewilligt wird. Der Um-
fang der Stützungsleistung ist zu dokumentieren und – soweit die Stützung den bisherigen Ka-
pazitätsplan der gestützten gE überschreitet – von der Geschäftsführung der gestützten gE ins-
besondere mit den kommunalen Trägern unverzüglich zu klären, dass der entsprechend er-
höhte kommunale Finanzierungsanteil aus den kommunalen Haushalten der Träger der ge-
stützten gE getragen werden wird. Nach Abschluss der Unterstützung sind die entsprechenden 
Verwaltungskosten der stützenden gE von der gestützten gE zu erstatten. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen in diesem Fall Zweitkennungen, vgl. IT-Arbeits-
hilfe „Belastungsausgleich Ukraine im Rechtskreis SGB II“. Durch die Zweitkennung darf das 4-
Augen-Prinzip in den Verfahren nicht verletzt werden. 

Die Zweitkennungen können zeitlich befristet bis zum 31.12.2022 auf dem üblichen Weg im IM-
Webshop beantragt werden. Die Zweitkennung ist als solche im Identity Management zu kenn-
zeichnen/anzulegen. 

Die Entwicklung und der Bestand der Zweitkennungen werden zentral anhand einer namens-
scharfen Liste durch IT 2 nachgehalten. 

14. Sonstiges: lokale Maßnahmen zur effektiven Antragsbearbeitung 

Es empfiehlt sich, für die gE Lösungen zu entwickeln, die den jeweiligen regionalen und den 
sonstigen Gegebenheiten angepasst sind. Wichtig ist, dass alle beteiligten Institutionen (z. B. 
Ärztlicher Dienst, Berufspsychologischer Service, für das AsylbLG zuständige Behörden, Aus-
länderbehörde) eng abgestimmt und im Idealfall an einem Ort zusammenarbeiten. Die gE sind 
selbst dafür verantwortlich, über lokale Maßnahmen und entsprechende Verfahren zu entschei-
den. 

Von Praktikerinnen und Praktikern wird berichtet, dass sich innerhalb der gE bei einer kurzfristi-
gen Steigerung von Antragstellungen die Einrichtung von Sonderteams anbieten kann, in denen 
die(Erst-)Anträge (z. B. § 24 Absatz 1 AufenthG beantragt haben und denen eine entspre-
chende Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 3 oder Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 5 
AufenthG) teilweise oder abschließend und ggf. inklusive Zahlbarmachung bearbeitet werden. 

Eine andere Möglichkeit ist die Schaffung zentraler Anlaufstellen für ausländische Staatsbürge-
rinnen und Staatsbürger, in denen die lokale gE mit der Kommune zusammenarbeitet. Dort kön-
nen aus einer Hand Hilfen für die Sicherung des Lebensunterhalts und die berufliche Integration 
zur Verfügung gestellt werden. 

15. Übergangsregelung 

§ 74 Absatz 5 SGB II stellt eine Übergangsvorschrift für die Zeit vom 01.06.2022 bis zum 
31.08.2022 dar für Personen, die vor dem 01.06.2022 die Voraussetzungen für einen 
Rechtskreiswechsel vom AsylbLG in das SGB II erfüllen (sog. Übergangsfälle). Für den 
Übergangszeitraum bis zur Bewilligung durch den Träger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende haben diese Personen einen parallel zum Leistungsanspruch nach dem SGB II beste-
henden Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG. Nicht erfasst von der Übergangsrege-
lung sind Personen, die erst nach dem 01.06.2022 die Voraussetzungen für einen Rechtskreis-
wechsel erfüllen. 
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Zur Verfahrensbeschleunigung und Sicherstellung einer nahtlosen Leistungsgewährung gilt der 
nach § 37 Absatz 1 SGB II erforderliche Antrag für die Übergangsfälle als gestellt. Gleichwohl 
haben die Leistungsberechtigten bei der Antragstellung mitzuwirken und erforderliche Angaben 
zu machen. Es werden zunächst Leistungen nach dem AsylbLG fortgezahlt. Für das SGB II er-
folgt eine rückwirkende Leistungsgewährung, da der Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II 
zum 01.06.2022 entstanden ist (vgl. Kapitel 5.2 Bewilligungsbeginn). Damit stehen den Trägern 
der Asylbewerberleistungen Erstattungsansprüche gegenüber dem SGB II-Leistungsträger zu. 
Die etwaige Differenz zu den erhaltenen Asylbewerberleistungen ist dem betroffenen Kunden-
kreis nachzuzahlen. Damit sind die Leistungen nach dem SGB II vorrangig, folglich werden Er-
stattungsansprüche der nachrangig verpflichteten Träger des AsylbLG nach § 104 SGB X ge-
stellt. Die JC haben bei Kenntnis (z. B. Daten aus dem Massendatenimport oder aufgrund eines 
Erstattungsverfahrens der Leistungsstelle für AsylbLG) von der (fingierten) Antragstellung und 
zumindest von den konkreten Personenstammdaten (Name und Anschrift) auf die erforderliche 
Mitwirkung hinzuwirken. Erfolgt keine entsprechende Mitwirkung, die zur Antragsbewilligung er-
forderlich ist, können keine SGB II Leistungen bewilligt werden. Daher entfällt dann auch ein Er-
stattungsanspruch der Leistungsstelle für AsylbLG. 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der gE haben eine Mitteilungspflicht hinsichtlich der Bewilli-
gung der laufenden Leistungen nach dem SGB II gegenüber den für den Vollzug des AsylbLG 
zuständigen Behörden. Sobald laufende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts bewil-
ligt worden sind, ist dies unverzüglich den für die Durchführung des AsylbLG zuständigen Be-
hörde mitzuteilen. „Laufend“ bedeutet, dass der Termin mitgeteilt wird, an dem die Zahlung an 
die leistungsberechtigte Person auch tatsächlich aufgenommen wird. Damit wird sichergestellt, 
dass es nicht zu doppelten Auszahlungen kommt. 

Beispiel: Jobcenter bewilligt Leistungen am 29.06. Der AsylbLG-Behörde ist eine laufende Zah-
lung ab 01. August mitzuteilen. Es ist zu unterstellen, dass die Auszahlung der Leistungen nach 
dem AsylbLG für Juli bereits veranlasst ist; die erste Auszahlung von SGB II-Leistungen also 
am 01.08. erfolgt. Der AsylbLG-Behörde ist daher eine laufende Zahlung ab 01.08. mitzuteilen. 
Die SGB II-Auszahlung für Juni und Juli ist bis zum Eingang des Erstattungsanspruchs zurück-
zuhalten. 

Beispiel: Jobcenter bewilligt Leistungen am 10.06. . Der AsylbLG-Behörde ist eine laufende 
Zahlung ab 01.07. mitzuteilen; die Auszahlung nur für Juni ist bis zum Eingang des Erstattungs-
anspruchs zurückzuhalten. 

Örtliche, abweichende Absprachen zur Vermeidung von Doppelzahlungen sind möglich. 

Beispiel: Das Jobcenter informiert die AsylbLG Behörde am 27.05 telefonisch über die erfolgte 
Bearbeitung der SGB II-Bewilligung. Die AsylbLG Behörde hat für Juni noch nicht ausgezahlt. 
Die SGB II-Leistung wird laufend ab 01.06. bewilligt und dies wird nachträglich mitgeteilt. Ein 
Erstattungsanspruch wird vermieden. 

Für die Bestätigung des Leistungsbezuges kann die ALLEGRO-Vorlage 0-150 (Bestätigung 
über Zahlung) genutzt werden. Für die Befriedigung des Erstattungsanspruches gegenüber 
dem Träger der Asylbewerberleistung steht die ALLEGRO-Vorlage 10/102-070 (Antwort auf 
fremdes Erstattungsersuchen) zur Verfügung. 
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